
 
  

7.3. 05/0287 Aufstellung des Bebauungsplan 418/1 „Burgstra-
ße/Nord“ für den Bereich Gemarkung Niedermenden, 
Flur 4, nördlich der Burgstraße, östlich der Parzellen 
610, 2333, und 1104, südlich der Parzellen 3258, 3257, 
744  und westlich der Schule sowie der Parzelle 2526; 
Aufstellungsbeschluss 

FB 6/10 
Bericht bis 
21.11.05 

 
  Im Hinblick auf die ablehnende Haltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN verwies Herr Metz auf die Ausführungen im Planungs- und 
Verkehrsausschuss am 30.08.2005 . 
 
Anschließend fasste der Rat folgenden Beschluss: 

 
  Der Planungs- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt 

Sankt Augustin folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt für das Gebiet der Gemar-
kung Niedermenden, Flur 4, nördlich der Burgstraße, östlich der Parzel-
len 610, 2333 und 1104, südlich der Parzellen 3258, 3257, 744 und 
westlich der Schule sowie der Parzelle 2526 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 418/1 „Burgstraße-Nord“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches sind dem Geltungsbe-
reichsplan vom 10.8.2005 zu entnehmen. Der Plan ist Bestandteil des 
Beschlusses. 

 
  41 Jastimmen 

6 Neinstimmen 
 
 
 


